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Beschluss: 
Der Rat beschließt die 2. Änderung der Kostenordnung der Zusatzversorgungskasse der Stadt Köln 
in der als Anlage beigefügten paraphierten Fassung. 

 
 

Ausschuss Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen / Vergabe / Internationales 12.12.2011 

Rat 20.12.2011 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme        € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

c) bilanzielle Abschreibungen         € 

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

Beginn, Dauer        

 
 

Begründung: 
Die Kostenordnung der Zusatzversorgungskasse der Stadt Köln ist durch Beschluss des Rates der 
Stadt Köln vom 27.06.1996 mit Wirkung zum 01.07.1996 in Kraft getreten. 

Das Kostenverzeichnis umfasst aktuell folgende 3 Tatbestände: 

a) Bearbeitung von Pfändungen 

b) Verfahren bei Überzahlungen von Rentenbeträgen 

c) Besondere Inanspruchnahmen. 

Zu a): Derzeit sind bei der Zusatzversorgungskasse der Stadt Köln von rund 
18.750 Rentenberechtigten etwa 100 Personen von einem oder mehreren Pfändungsersuchen 
betroffen. Die Anzahl der Fälle nimmt seit einiger Zeit leicht aber stetig zu. Der Regelfall für die 
gemäß Kostenverzeichnis zu erhebenden Entgelte bewegt sich in der Spanne zwischen 8,00 
Euro bis 32,00 Euro und wird gemäß § 4 der Kostenordnung nach Beendigung der gebühren-
pflichtigen Bearbeitung zur Zahlung fällig. 

In den Jahren 2008 bis 2011 lagen die eingezahlten Entgelte bei jährlich 200,00 Euro bis 
400,00 Euro. 

Zu b) Gemäß § 47 der Satzung der Zusatzversorgungskasse der Stadt Köln werden die Betriebsren-
ten monatlich im Voraus auf ein Girokonto der Betriebsrentenberechtigen überwiesen. Unab-
hängig vom Todestag lassen sich Überzahlungen aufgrund der der Zusatzversorgungskasse 
der Stadt Köln verspätet zugehenden Mitteilungen „systembedingt“ nicht vollständig vermei-
den. Durch Sterbefälle entstehen durchschnittlich 25 bis 30 Überzahlungen pro Monat, die 
durch einfache Rückforderung von den Konten der Rentenberechtigten in über 95 % der Fälle 
bereinigt werden können. Die Klärung der restlichen Fälle erfordern weitergehende Aktivitäten 
der Zusatzversorgungskasse der Stadt Köln bis hin zum Erlass eines Mahn- und Vollstre-
ckungsbescheides. Im Schnitt der letzten 5 Jahre musste der Kassenausschuss ZVK durch-
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schnittlich nur einmal jährlich über den Erlass einer nicht mehr beitreibbaren Forderung infor-
miert werden (unterhalb von 600,00 Euro). Einnahmen wurden zu diesem Entgelttatbestand 
nicht erzielt. 

Zu c) Die Entgelttatbestände für besondere Inanspruchnahmen beziehen sich auf die Beantragung 
einer Rentenauskunft vor Vollendung des 55. Lebensjahres sowie das Nachsenden von Be-
scheiden oder Schreiben, die aufgrund mangelnder aktueller Anschrift nicht zugestellt werden 
konnten. 

Eine schriftliche Rentenauskunft wird seit Einführung der einmal jährlich versandten Versiche-
rungsnachweise an die Versicherten über den aktuellen Stand ihrer Pflichtversicherung sowie 
ihrer Freiwilligen Versicherung zum 31.12. eines jeden Jahres kaum noch nachgefragt. 

Darüber hinaus ist die Zusatzversorgungskasse der Stadt Köln seit längerer Zeit dazu überge-
gangen, bei nicht zustellbaren Massendrucksachen auf eine aufwändige Recherche des aktu-
ellen Wohnsitzes und das Nachsenden der Bescheide zu verzichten. 

Einnahmen wurden zu diesem Entgelttatbestand daher nicht erzielt. 

Auf Vorschlag der Kassenleitung und Geschäftsführung hat der Kassenausschuss ZVK in seiner Sit-
zung am 17.10.2011 zugestimmt, die Kostenordnung zu ändern und an die heutigen tatsächlichen 
Gegebenheiten unter Einbeziehung geschlechtsspezifischer Bestimmungen neu zu fassen. Zukünftig 
sollen unter Berücksichtigung des Servicegedankens bei der Zusatzversorgungskasse der Stadt Köln 
nur nicht zusatzversorgungstypische Aufgabenstellungen mit einer Gebühr belegt werden. Es sollen 
daher nur noch nur konkret die Pfändungsersuchen als Entgelttatbestand beibehalten werden, die 
gleichzeitig im Rahmen eines Inflationsausgleiches unter Berücksichtigung gestiegener Personalkos-
ten neu, das heißt höher festgesetzt werden. Die kostendeckend ermittelten Entgeltbeträge sind auf 
volle Euro-Beträge geglättet. 

Der Tatbestand für Überzahlungen sowie Besondere Inanspruchnahmen, die Bestandteil einer „nor-
malen“ Sachbearbeitung darstellen, sollen im neuen Kostenverzeichnis nicht mehr enthalten sein. 
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